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§ 69a EheG
 EheG - Ehegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der auf Grund einer Vereinbarung nach § 55a Abs. 2 geschuldete Unterhalt ist einem gesetzlichen Unterhalt

gleichzuhalten, soweit er den Lebensverhältnissen der Ehegatten angemessen ist.

2. (2)Mangels einer rechtswirksamen Vereinbarung über die unterhaltsrechtlichen Beziehungen der Ehegatten im

Fall einer Scheidung im Einvernehmen hat ein Ehegatte dem anderen Unterhalt zu gewähren, soweit dies mit

Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der geschiedenen Ehegatten und der

nach § 71 unterhaltspflichtigen Verwandten des Berechtigten der Billigkeit entspricht; § 67 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2

findet entsprechende Anwendung.
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